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Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze 
für die Realsteuern in der Stadt Herne vom 28. März 2023  

Aufgrund der §§ 7, 41 Absatz 1 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
1994 Seite 666 / SGV. NRW. 2023), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
7. August 1973 (BGBl. I Seite 965) sowie des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für 
die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 16. Dezember 1981 (GV NRW Seite 
732 / SGV. NRW. 611) - in den jeweils zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Satzung geltenden 
Fassungen - hat der Rat der Stadt Herne in seiner Sitzung am 14. Februar 2023 folgende 
Änderung der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der 
Stadt Herne vom 26. Oktober 2010 beschlossen:  

Artikel 1 

Der Paragraf 1 der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern 
erhält folgende Fassung: 

§ 1 
Grundsteuer 

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A)      240 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)    830 v. H 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft (§ 25 Absatz 3 Satz 1 
Grundsteuergesetz).  

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der 
Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Herne wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  

Gegen diese Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW Seite 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV.NRW. Seite 966) nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht  worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Herne, den 28. März 2023 Der Oberbürgermeister: Dr. Dudda 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Herrn 

Iamandi Ionatan-Andrei 

Für Herrn Iamandi Ionatan-Andrei, zuletzt wohnhaft Wartburgstraße 48, 44579 Castrop-
Rauxel liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, 
Bußgeldstelle, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 107 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  

Bescheid vom 1. Februar2023, Aktenzeichen 85818082/A1N 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag von 
13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 23. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Tijani Suleimana 

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt, Hannover. 

An Herrn Tijani Suleimana ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.007501 vom 23. März 2023 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, 
da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-
Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 23. März 2023 



4 
 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Akeem Alaba Abdullahi 

Letzte bekannte Anschrift: Oke Imuti 20, Ikorodu Lagos – Nigeria. 

An Herrn Akeem Alaba Abdullahi sind zwei Schriftstücke der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01-02.007458 und 31.08.01-02.007459 vom 23. März 2023 gerichtet, 
welche insgesamt nicht zugestellt werden können, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Diese Schriftstücke können in der vorgenannten Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-
Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 23. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Meike Beate Prangenberg 

Für Frau Meike Beate Prangenberg, geboren am 1. Januar 1988 in Bendorf/Rhein, zuletzt 
wohnhaft und gemeldet Emscherstraße 202A, 44653 Herne, derzeit unbekannten 
Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, 
Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 6 bis 9, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 27. März 2023, Aktenzeichen 24/4-Ko 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle, nach vorheriger Terminreservierung,  
Montag und Dienstag in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr  
Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr und  
Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr  
in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. NRW. 
2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 28. März 2023  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Marcel Andre Ströch 

Letzte bekannte Anschrift: c/o S. Ferfers, Mausegattstraße 7, 44628 Herne. 

An Herrn Marcel Andre Ströch sind zwei Schriftstücke der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-02.004538 vom 11. Januar 2023 und 28. März 2023 gerichtet, welche insgesamt 
nicht zugestellt werden können, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Diese Schriftstücke können in der vorgenannten Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-
Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 28. März 2023  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Mubarik Ahmad 

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt, Pakistan. 

An Herrn Mubarik Ahmad sind zwei Schriftstücke der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
02.007505 + 31.08.01-02.007506 vom 24. März 2023 gerichtet, welche insgesamt nicht 
zugestellt werden können, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Diese Schriftstücke können in der vorgenannten Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-
Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden.  

Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 28. März 2023  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Vladimir Antoanetov Sashev 

Letzte bekannte Anschrift: Maximilianstraße 4, 53111 Bonn. 

An Herrn Vladimir Antoanetov Sashev ist ein Schriftstück der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01-02.007507 vom 24. März 2023 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-
Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 34 96 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 28. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Issam Zanoona 

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt. 

An Herrn Issam Zanoona ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
11.007508 vom 28. März 2023 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, 
da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 35 69 beim Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 
44649 Herne, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 28. März 2023 
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Öffentliche Zustellung gemäß § 1 Absatz 1 LZG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 
Nummer 1 VwZG für Aylin Quertani 

Für Aylin Quertani, letzte bekannte Anschrift: Marschallstraße 30, 45889 Gelsenkirchen, 
liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Berliner 
Platz 9, 44623 Herne, Zimmer 2.26, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Ordnungsverfügung vom 29. März 2023, Aktenzeichen 44/1 San 38/23 

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle am Montag, Dienstag und 
Donnerstag in der Zeit von 8:30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr, und am Mittwoch und 
Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 29. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Albertus Petro Bergmann 

Für Albertus Petro Bergmann, letzte bekannte Anschrift: Westfalenstraße 30, 
44651 Herne, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 620 folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 26. April 2022  
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012055307  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr in Empfang 
genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 29. März 2023  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für 

Albertus Petro Bergmann 

Für Albertus Petro Bergmann, letzte bekannte Anschrift: Westfalenstraße 30, 
44651 Herne, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 620 folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 17. Mai 2022  
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012055307 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr in Empfang 
genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 29. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) Albertus Petro Bergmann 

Für Albertus Petro Bergmann, letzte bekannte Anschrift: Westfalenstraße 30, 
44651 Herne, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 620 folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

 Bescheid vom 15. November 2022  
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012062370 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, und am Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr in Empfang 
genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 29. März 2023 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für die 

Firma WLW-Concepts Service UG 

Für die Firma WLW-Concepts Service UG (haftungsbeschränkt), letzte bekannte Anschrift: 
Bessemer Straße 82, 12103 Berlin, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, 
Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, 
Raum 619, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Gewerbesteuerbescheid 2020 vom 7. März 2023, 
Vertragsgegenstandsnummer 5000100012055056 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr in Empfang 
genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 23. März 2023 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für die Phone@X GmbH 

Für die Phone@X GmbH, letzte bekannte Anschrift: Bahnhofstraße 16, 44623 Herne, liegt 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, 
Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 6.08, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Bescheid 2020ff vom 14. März 2023 
 Vertragsgegenstandsnummer 5000100012044917 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr in Empfang 
genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 23. März 2023 
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